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2.1 Grundsätzliche Stellungnahme 
 
Gegen die Aufstellung bzw. Änderung der Bauleitplanung bestehen seitens des 
Staatlichen Bauamtes Ingolstadt keine Einwendungen, wenn die unter Punkt 2.2 ff. 
genannten Punkte beachtet werden. 
 

 

2.2 Ziele der Raumordnung die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 
BauGB auslösen 

 
- keine - 
 

 

2.3 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan 
berühren können, mit Angabe des Sachstandes 

 
 
Der Ausbau der B 16 westlich des Anschlusses der St 2035, Augsburger Straße (OU 
Neuburg Süd - Oberhausen (Sehensand); B016-G051-BY-T02-BY) ist im Bedarfsplan 
des Fernstraßenausbaugesetztes unter der Dringlichkeit „Weiterer Bedarf mit Pla-
nungsrecht“ enthalten. Dieses Teilprojekt wird vom Staatlichen Bauamt Ingolstadt ak-
tuell nicht beplant. 
 

 

2.4 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzli-
cher Regelungen, die im Regelfall in der Abwägung nicht überwunden 
werden können (z.B. Landschafts- oder Wasserschutzgebietsverord-
nungen), Angabe der Rechtsgrundlage sowie Möglichkeiten der Über-
windung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

 
 

  Bauverbot 
 
 Entlang der freien Strecke von Bundesstraßen gilt gemäß § 9 Abs. 1 FStrG für 

bauliche Anlagen bis 20,0 m Abstand gemessen vom äußeren Rand der Fahr-
bahndecke ein Bauverbot. 
Die entsprechende Anbauverbotszone ist im Bauleitplan darzustellen. 

 
 Werbende oder sonstige Hinweisschilder sind gemäß § 9 Abs. 6 FStrG innerhalb 

der Anbauverbotszone unzulässig. Außerhalb der Anbauverbotszone sind sie so 
anzubringen, dass die Aufmerksamkeit des Kraftfahrers nicht gestört wird. 

 
 Eine Ausnahme von der Anbauverbotszone von 20,0 m, gemessen vom Fahr-

bahnrand, kann ausschließlich für die Errichtung von Lärmschutzanlagen (Wall, 
Wand, Wall-Wand-Kombination) und deren Bepflanzung sowie für die Anlage 
von Stellplätzen (nicht überdacht) zugelassen werden. 

 
 Bäume, Lärmschutzanlagen und Stellplätze dürfen nur mit einem Mindestab-

stand von 10,0 m vom Fahrbahnrand der Straße errichtet werden (§ 1 Abs. 6 Nr. 
9 BauGB, Sicherheit des Verkehrs, unter Berücksichtigung der RPS bzw. RAL). 
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  Baubeschränkung 
   
 Entlang der freien Strecke von Bundesstraßen ist gemäß § 9 Abs. 2 FStrG für 

bauliche Anlagen bis 40,0 m Abstand gemessen vom äußeren Rand der Fahr-
bahndecke die Zustimmung der Straßenbauverwaltung notwendig. 

 Die Baubeschränkungszone ist im Bauleitplan darzustellen. 
 
 

  Erschließung 
 

Das von der Bauleitplanung betroffene Gebiet schließt den Bereich der freien 
Strecke der Bundesstraße 16 von Abschnitt 2050, Station 2,710 bis 3,200 ein. 

 
 Die Anbindung des Bauleitplangebietes erfolgt über die Einmündung der städti-

schen Straße „Ochsenweg“ bei Abschnitt 2050, Station 3,200. 
 
 Die Erschließung der Grundstücke des Bauleitplangebietes ist ausschließlich 

über das untergeordnete Straßennetz vorzusehen (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB 
i.V.m. § 8 und § 8a Abs. 1 FStrG). 
 

 In die Satzung ist folgender Text aufzunehmen: 
”Unmittelbare Zugänge oder Zufahrten von den Grundstücken zu der im Betreff 
genannten Straße sind nicht zulässig.” 

 
 

  Anbindung über bestehende untergeordnete Straßen 
 

Durch die Ausweisung des Bauleitplangebietes ist mit einer Zunahme des Ver-
kehrs an der Straßeneinmündung „Ochsenweg“ bei Abschnitt 2050, Station 3,200 
der Bundesstraße 16 zu rechnen. 

 
Eine Signalisierung der Straßeneinmündung wird laut Ergebnis der Verkehrsgut-
achten vom Dezember 2024 erforderlich (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 1 
FStrG). 

 
Nach § 12 Abs. 1 FStrG hat die Kommune die Kosten der Änderung zu tragen. 

 
Die Kommune hat die entstehenden Erneuerungs- und Unterhaltsmehrkosten der 
Straßenbauverwaltung zu ersetzen (§ 12 Abs. 1 FStrG i.V.m. § 13 Abs. 3 FStrG). 
 
Über die Änderung der Einmündung hat die Kommune vor Rechtsverbindlichkeit 
des Bauleitplanes beim Staatlichen Bauamt den Abschluss einer Vereinbarung zu 
beantragen, in der die technischen Einzelheiten sowie die Kostentragung zu regeln 
sind. Hierzu ist eine detaillierte Straßenplanung erforderlich. 

 
 

Der eingezeichnete Korridor für eine südliche Zufahrt vom Ochsenweg zum Bau-
leitplangebiet ist ausschließlich für Rechtsabbieger vom Kreisverkehr Sehensan-
der Weg / Ochsenweg kommend vorzusehen. 
Aufgrund einer möglichen Rückstaugefahr auf die Bundesstraße, sind Linksabbie-
ger in diese Zufahrt nicht zuzulassen. Das Linksabbiegen ist mittels Markierung, 
Beschilderung, Einfahrtstrichter mit getrennten Spuren und bei Nichtbeachtung 
mittels baulicher Maßnahmen zu unterbinden. 
 




